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1. Gegenstand des Mitwirkungsverfahrens

Zur öffentlichen Mitwirkung wurde der Entwurf der Überbauungsordnung 
Schwarztorstrasse/ Brunnmattstrasse, Meinen-Areal, Plan Nr. 1466/2, bestehend 
aus Überbauungsplan, Überbauungsvorschriften und Aussenraumplan sowie der 
zugehörige Erläuterungs- und Raumplanungsbericht mit Anhängen (Vorprojekt 
vom 31. Januar 2018 mit Stand 1. September 2018; Mobilitätskonzept vom No-
vember 2018; Lärmgutachten vom 6. August 2018; Beschattungsdiagramm vom 
14. Februar 2018), beide vom 30. November 2019, aufgelegt.



4

Überbauungsordnung Meinen – Mitwirkungsbericht



5

Überbauungsordnung Meinen – Mitwirkungsbericht



6

Überbauungsordnung Meinen – Mitwirkungsbericht



7

Überbauungsordnung Meinen – Mitwirkungsbericht



8

Überbauungsordnung Meinen – Mitwirkungsbericht

2. Durchführung des Verfahrens

Die öffentliche Mitwirkungsauflage der Überbauungsordnung Schwarztorstrasse/ 
Brunnmattstrasse, Meinen-Areal, wurde am 21. Dezember 2018 im Stadtanzeiger 
publiziert. Sie dauerte vom 7. Januar bis 8. Februar 2019. Die Unterlagen waren 
jeweils im Stadtplanungsamt Bern und der städtischen „BauStelle“ sowie im In-
ternet unter www.bern.ch/mitwirkungen einsehbar. Eine Medienmitteilung zur 
Mitwirkungsauflage wurde an die Medien gesandt. Die Tagespresse hat über die 
Mitwirkung berichtet.

Die Quartiermitwirkung Stadtteil 3 wurde über die Planungsvorlage orientiert. Zur 
Darstellung der allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung fand am 7. Januar 2019 
eine Informationsveranstaltung statt.

Während der Auflagefrist konnten schriftlich Einwendungen und Anregungen ein-
gereicht werden.



3. Statistische Auswertung der Mitwirkungseingaben 
Einen Mitwirkungsbeitrag eingereicht haben:  
 
Vereine, Verbände  
V-1: Quartiermitwirkung Stadtteil 3 
V-2: VCS Verkehrsclub der Schweiz, Regionalgruppe Bern  
 
Parteien 
P-1: Sozialdemokratische Partei Bern Holligen  
P-2: Sozialdemokratische Partei Bern Süd 
P-3: Sozialdemokratische Partei Stadt Bern 
P-4: FDP Die Liberalen Stadt Bern 
P-5: Grünes Bündnis Bern 
 
Private 
0-1: U.C. Buchschacher AG, Grabenpromenade 5, Postfach 3001 Bern 
0-2: Susanne Elsener, Manuel C. Widmer, Schwarztorstrasse 93, 3007 Bern 
0-3: Bernadette Dancet, Brunnmattstrasse 24, 3007 Bern 
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4. Inhaltliche Auswertung der Mitwirkungseingaben 
 

Nr.  Eingabe Stellungnahme  
V-1 Quartiermitwirkung Stadtteil 3 

• Die Stossrichtung der Überbauungsordnung (UeO) wird begrüsst. 
 

• Es sind mehr grosse Familienwohnungen (4+) zu erstellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Die Eingabe wird zur Kenntnis genommen und verdankt. 

 
• Die Stadt Bern hat für den Wunsch nach grossen Familienwoh-

nungen (4 und mehr Zimmer) Verständnis und teilt grundsätzlich 
das Anliegen. Bei der vorliegenden Planung ist jedoch zu beachten, 
dass es sich beim Meinen- Areal um ein privates Areal handelt; die 
Interessen der Stadt sind mit denjenigen der Investorinnen und 
Investoren in Einklang zu bringen, damit attraktive Wohnungen 
und ein Mehrwert für alle entstehen. Die Stadt kann die Grundei-
gentümerin zu grossen Familienwohnungen animieren, den 
Wohnungsmix aber nicht vorgeben.  
Die Grundeigentümerin ist seit Beginn der Planungsarbeiten (Wett-
bewerbsverfahren 2013/2014) bereit, die Preisgünstigkeitsver-
pflichtung der Initiative «Für bezahlbare Wohnungen» (Wohn- 
Initiative) zu berücksichtigen und setzt damit ein wichtiges wohn-
politisches Anliegen im Sinne der Stadt ohne Ausstiegsklausel um – 
also auch dann, wenn die Wohn-Initiative vor Bundesgericht kei-
nen Bestand haben sollte. Bereits im Wettbewerbsverfahren 
2013/14 wurde auch der Wohnungsmix definiert: gefordert wur-
den damals hauptsächlich kleinere Wohnungen mit zwei bis drei 
Zimmern. 
Trotz weit fortgeschrittenen Projektierungsarbeiten erklärt sich die 
Bauherrschaft bereit, im Bauprojekt Anpassungen zugunsten gros-
ser Wohnungen zu prüfen: zusätzlich 4 x 5.5 Zimmer-(Gross)-Woh-
nungen können durch Reduktion von 4 x 3.5 Zimmer-Wohnungen 
und 4 x 1.5 Zimmer-Wohnungen entstehen. Die Anzahl Familien-
wohnungen gemäss Definition der kantonalen Bauverordnung  
(3 Zimmer und mehr) bliebe unverändert bei 52, der Gesamtwoh- 
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• Der Anteil von preisgünstigen Wohnungen ist über alle Wohnungs-
grössen zu verteilen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Das Parkplatzangebot für Motorfahrzeuge ist zu reduzieren. 

 
 
 
 

nungsbestand würde sich von 184 auf 180 Wohnungen reduzieren. 
Der Anregung kann voraussichtlich entsprochen werden. 

 
• Die preisgünstigen Wohnungen sind bereits heute über alle Woh-

nungsgrössen verteilt. Die Grundeigentümerin verfolgt zudem das 
Ziel, hindernisfreien Wohnraum zu erstellen, was ebenfalls einem 
wohnpolitischen Ziel der Stadt Bern entspricht. In zwei von drei 
geplanten Wohnformen: in der Wohninitiative und im anpassbaren 
Wohnungsbau (1.5 – 3.5 Zimmer-Wohnungen, die auf sich 
verändernde Bedürfnisse der Bewohner angepasst werden können 
wie z.B. das nachträgliche Montieren von Haltegriffen, 
Sitzmöglichkeiten in Nasszellen etc.) geht man speziell auf die 
Bedürfnisse älterer Menschen und Menschen mit körperlichen 
Einschränkungen aller Altersklassen ein. Betreute Wohnformen 
werden explizit zugelassen, um heute eigenständige Wohnungen 
später mit beispielsweise SPITEX-Leistungen ergänzen zu können. 
Artikel 3 Absatz 5 Überbauungsvorschriften (UeV) wurde deshalb 
im Rahmen der Mitwirkung ergänzt. 
Die Grundeigentümerschaft ist bereit, am Wohnungsspiegel inner-
halb des preisgünstigen Drittels Anpassungen zugunsten grosser 
Familienwohnungen zu prüfen: Zusätzlich 4 x 5.5 Zimmer-(Gross)-
Wohnungen können durch Reduktion von 4 x 3.5 Zimmer-Woh-
nungen und 4 x 1.5 Zimmer-Wohnungen entstehen. Mit dieser  
Anpassung würde sich die Anzahl der grossen preisgünstigen Woh-
nungen (4+) verdoppeln. Das Total preisgünstiger Wohnungen 
würde sich von 76 auf 72 Wohnungen reduzieren.  
Die Anregung ist berücksichtigt. 

 
• Hierzu ist festzuhalten, dass die in der UeO vorgeschriebene An-

zahl von Abstellplätzen die Minimalwerte der gesetzlich vorge-
schriebenen Bandbreite bereits deutlich unterschreitet. Aus ver-
kehrsplanerischer Sicht ist nicht die Anzahl Parkplätze die aus- 
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• Parkplätze sind nicht weiter zu vermieten. Ein quartierüber-
greifendes Konzept für die Parkplatznutzung ist zu erstellen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

schlaggebende Grösse, sondern das induzierte Verkehrsaufkom-
men. Je nach Art der Nutzung ist die Anzahl Parkierungsvorgänge 
pro Parkplatz pro Tag sehr unterschiedlich: Null, wenn ich meinen 
«Oldtimer» nur sehr selten benutze bis über 15 bei Kurzzeitpark-
plätzen, beispielsweise vor einer Bäckerei. Deshalb legt das 
Mobilitätskonzept die Anzahl Fahrten fest, die zulässig sind. 
Der Anregung kann nicht entsprochen werden. 
 

• Hier bestehen unterschiedliche öffentliche Interessen. Grundsätz-
lich soll verhindert werden, dass ein Überangebot an Parkplätzen 
erstellt wird und diese dann nicht von den Bewohnern der Liegen-
schaft genutzt, sondern an Pendler vermietet werden. Hingegen 
kann es zweckmässig sein, «Strassenparkplätze» durch Parkplätze 
in Einstellhallen zu ersetzen. Dies entspricht der Idee der Quartier-
parkierungsanlage. 
Das Parkierungskonzept MIV der Stadt Bern zielt darauf ab, neue 
private Parkplätze durch die Reduktion von öffentlichen Parkplät- 
zen zu „kompensieren“. Das Aufheben von Strassenparkplätzen 
ausserhalb des Planungsperimeters kann jedoch nicht innerhalb  
dieser Planungsvorlage festgelegt werden.  
Das Mobilitätskonzept wird dahingehend ergänzt, dass die Anzahl 
an Dritte vermieteter Parkplätze der Stadt Bern, Verkehrsplanung, 
periodisch gemeldet werden muss. Die Form der Datenerhebung 
wird noch bis zur Genehmigung des Mobilitätskonzepts (durch den 
Gemeinderat) festgelegt.  
Gemäss Massnahmen MIV im Mobilitätskonzept, dürfen Parkplätze 
in der unterirdischen Einstell-halle nur an Personen vermietet 
werden, die in einem Umkreis von höchstens 650 m Gehdistanz 
wohnen. Damit wird sichergestellt, dass kein zusätzlicher 
Mehrverkehr durch Pendler entsteht.  
Der Anregung kann nicht entsprochen werden. 
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• Die Anzahl von Veloparkplätzen ist auf 1,5 Plätze pro Bewohner zu 
erhöhen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Auf der Schwarztorstrasse zwischen Loryplatz und Zieglerstrasse 

und in der gesamten Brunnmattstrasse ist Tempo 30 einzuführen. 
 
 
 
 
 
 
 

• Gemäss Bauverordnung müssten zwei Veloabstellplätze pro Woh-
nung erstellt werden. Wenn der Anteil des zu erwartenden Velo-
verkehrs überdurchschnittlich ist, kann die Stadt mehr als das ge-
setzlich geforderte in der UeO festlegen. Dies hat die Stadt getan 
und gemäss den Ansätzen der VSS Norm 640.065 einen Fahrrad-
abstellplatz pro Zimmer zu Wohnzwecken, d.h. insgesamt mindes- 
tens 400 Fahrradabstellplätze festgesetzt.  
Mit dem seitens Bauherrschaft vorgesehenen Angebot von 
insgesamt 435 Velo-Abstellplätzen wird sichergestellt, dass der 
angestrebte Modal Split-Anteil von 20 % Velo (STEK 2016) erreicht 
wird.  
Das Veloabstellplatzangebot reicht aus, damit: 
- jede/r der 313 Bewohner/innen durchschnittlich 1.3 Velo 

besitzen kann und damit in der Lage ist, mindestens 20 % der 
Wege mit dem Velo zu unternehmen,  

- 20 % der Beschäftigten mit dem Velo zur Arbeit kommen 
können und - mit Ausnahme der Kategorie «Kleingewerbe, 
Ateliers, Büros» 

- 20 - 40 % der Besucher/Kunden mit dem Velo kommen 
können. 

Die Vorgabe des STEK 2016 wird berücksichtigt und die Anzahl 
Fahrradabstellplätze in Artikel 12 Absatz 3 Überbauungsvor-
schriften (UeV) auf mindestens 435 erhöht. 
 

• Die Umgestaltung der Schwarztorstrasse und die Einführung des 
Velo-Gegenverkehrs sind nicht Gegenstand dieser Planungsvor-
lage. Für den Bereich «Basiserschliessung Schwarztorstrasse» ist 
das städtische Strassenprojekt massgebend, für die Umgestaltung 
der Brunnmattstrasse das Projekt «Tramgleisersatz Brunnmatt-
strasse – Fischermätteli». Die jeweiligen Schnittstellen mit der 
vorliegenden Planung werden im Infrastrukturvertrag zum Meinen-
Areal geregelt.  
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• Es ist kein weiterer Detailhändler anzusiedeln, um den Druck auf 

das existierende Kleingewerbe nicht weiter zu erhöhen. 
 

Das Projekt Velo-Gegenverkehr auf der Schwarztorstrasse wird in 
absehbarer Zeit umgesetzt. Betreffend Tempo 30 hat der Stadtrat 
mit SRB Nr. 2018-166 vom 5. April 2018 beschlossen, dass auf der 
Schwarztorstrasse im Abschnitt zwischen Belp- und Sulgeneck-
strasse Tempo 30 eingeführt werden soll. Ein entsprechender 
Auftrag für weitere Abschnitte der Schwarztorstrasse liegt derzeit 
nicht vor. 
In den vergangenen Jahren hat der Gemeinderat einzelne Tempo-
30-Umsetzungspakete beschlossen. Dabei wurden jeweils jene 
Abschnitte priorisiert, bei denen der grösste Handlungsbedarf  
besteht. Dabei spielt der Lärmschutz eine wesentliche Rolle. Die 
Schwarztorstrasse ist eine der noch zu stark lärmbelasteten Stras-
sen, wo mit Temporeduktion eine Lärmreduktion erreicht werden 
kann. Daher ist vorgesehen, diese Strasse in eines der kommenden 
Tempo-30-Pakete aufzunehmen, wobei die Minimierung der Fahr-
zeitverlängerung der Buslinie 17 bei der Projektentwicklung be-
rücksichtigt werden muss. 
Der Anregung kann im Rahmen dieser Planung nicht entsprochen 
werden. 
 

• Die Nutzungsarten wurden bereits im Studienauftrag zum Meinen-
Areal im Jahr 2015 vordefiniert. Danach soll das Meinen-Areal in 
Richtung Mischnutzung mit Schwerpunkt Wohnen entwickelt 
werden. Die Nutzungsart und –anordnung sollen dabei die Funk-
tion als Quartierzentrum stärken, damit es zu einem Konzentra-
tionspunkt der Versorgung und zu einem Identifikationsort des 
umliegenden Quartiers wird. Die publikumsorientierten Nutzungen 
im Erdgeschoss sollen in erster Linie der Quartierversorgung die-
nen. Eine grundeigentümerverbindliche Vorgabe zum Nutzungsmix 
gibt es jedoch nicht. Die UeV lassen einen vielfältigen Mix an 
Verkaufsgeschäften, Restaurants, Bars, Cafés zu. 
Der Anregung kann daher nicht entsprochen werden.  
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V-2 VCS Verkehrsclub der Schweiz, Regionalgruppe Bern  
• Die Aufwertung und Innenverdichtung werden begrüsst. 

 
• Das Parkplatzangebot für Motorfahrzeuge (Bewohner und gewerb-

liche Nutzungen) ist zu reduzieren, auf 0,2 Parkplätze pro Woh-
nung (37 Parkplätze) und 35 Kunden- und Mitarbeiterparkplätze. 
Die bestehenden und teilweise ungenutzten Parkplätze im gegen-
überliegenden Gebäudekomplex an der Brunnmattstrasse sind in 
der Bedarfsermittlung für neue Parkplätze zu berücksichtigen. 
 

 
 
 
 
 
• Im Bereich des neuen Quartierzentrums zwischen Mattenhof- und 

Effingerstrasse ist eine Begegnungszone einzurichten. Zwischen 
Loryplatz und Zieglerstrasse ist Tempo 30 einzuführen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Die Kontrolle der Fahrtenerzeugung und die Abschätzung zusätz-
licher Verkehrsbehinderungen auf der Schwarztorstrasse ist 
schwierig. Daher wird es als wirksamer erachtet, die Autonutzung 
über die Anzahl verfügbarer Parkplätze einzuschränken. 
 
 
 

 
• Die Eingabe wird zur Kenntnis genommen und verdankt. 

 
• Verweis auf die Stellungnahme zu den Eingaben der 

Quartierkommission V-1 
Ergänzend: Der Einbezug von wenig genutzten Parkplätzen in be-
nachbarten Gebäuden erscheint zweckmässig, ist aber planungs-
rechtlich kaum umsetzbar. Die Bedarfsermittlung bezieht sich auf 
die Nutzungen innerhalb des Planungsperimeters, eine «Quartier-
betrachtung» kann nicht auf dieser Planungsstufe erfolgen. Die 
Stadt hat aber die Möglichkeit, auf ein «Überangebot» an Parkplät-
zen zu reagieren, indem die Anzahl oder die Nutzungsregeln der 
öffentlichen Parkplätze angepasst werden. 
Der Anregung kann nicht entsprochen werden. 
 

• Verweis auf die Stellungnahme zu den Eingaben der 
Quartierkommission V-1 
Ergänzend: Auf der Brunnmattstrasse verkehrt ein Tram. Dieses  
ist immer – auch in Begegnungszonen – vortrittsberechtigt. Eine 
Fussgänger- oder eine Begegnungszone ist daher nicht zweckmäs-
sig. Es ist möglich, auf dieser Achse eine weitere Verkehrsberuhi-
gung zu erreichen, beispielsweise durch eine Temporeduktion auf 
20 km/h. Diese Möglichkeit wird im Projekt «Tramgleisersatz 
Brunnmattstrasse – Fischermätteli» geprüft. 
Der Anregung kann nicht entsprochen werden. 
 

• Die Kontrolle der Anzahl Fahrten ist relativ einfach möglich, da alle 
Parkplätze über eine Einstellhallenzufahrt erfolgen müssen. Hier ist 
die technische Erfassung der ein- und ausfahrenden Fahrzeuge 
möglich. Die Anzahl der maximal zulässigen Parkplätze wird in der 
UeO und im Mobilitätskonzept definiert, ist also nicht «frei». 
Die Anregung ist bereits berücksichtigt. 
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• Die Anzahl an Veloabstellplätzen ist auf 2,2 Veloabstellplätze pro  
Bewohner zu erhöhen. Davon ist mindestens ein Veloabstellplatz 
pro Bewohner/ Mitarbeiter/ Kunde ebenerdig oberirdisch 
anzuordnen. 
 

• Verweis auf die Stellungnahme zu den Eingaben der  
Quartierkommission V-1  
Ergänzend: Ein Veloabstellplatz pro Bewohner/ Mitarbeiter/ Kunde 
ebenerdig oberirdisch entspricht rund 455 Veloabstellplätzen (310 
Bewohner, 44 Mitarbeitende, 100 Kunden). 
Aktuell schreiben die UeV vor, dass mindestens 110 Veloabstell-
plätze ebenerdig und in der Nähe der Hauseingänge anzuordnen 
sind.  
Aus verkehrsplanerischer Sicht sollte mindestens ein Drittel der 
Veloabstellplätze oberirdisch angeordnet werden (in diesem Fall 
140 bis 150). Ein Abweichen von dieser Vorgabe ist dann zulässig, 
wenn die Erschliessung der unterirdischen Anlage sehr sicher und 
komfortabel ist. 
Gleichzeitig ist auch die «Flächenkonkurrenz» zwischen verschie-
denen öffentlichen Anliegen an den Aussenraum zu berücksichti-
gen wie beispielsweise Aufenthaltsqualität, Gestaltung und Fuss-
gängersicherheit. Die 110 oberirdischen Velo-Abstellplätze sind in 
diesem Sinne als Kompromiss zwischen verschiedenen Anliegen zu 
betrachten. 
Der Anregung kann nicht entsprochen werden. 

 
P-1 Sozialdemokratische Partei Bern Holligen  

• Die Umzonung und Neuüberbauung des Areals wird begrüsst und 
unterstützt. Man ist überzeugt, dass ein gutes Bespiel für verdich-
tetes Bauen im urbanen Raum entstehen wird. 
 

• Der Wohnungsmix ist zugunsten von mehr grossen Familienwoh-
nungen (4 1/2 Zimmer) zu korrigieren. Eine weitere Reduktion der 
Spielflächen wird aufgrund vorhandener Spiel- und Bewegungs-
flächen im Umfeld als gerechtfertigt erachtet. Die Stadt muss sich 
beim Kanton für eine weitergehende Ausnahmeregelung  
zugunsten grösserer Wohnungen einsetzen. 
 

 
• Die Eingabe wird zur Kenntnis genommen und verdankt. 
 
 
 
• Verweis auf die Stellungnahme zu den Eingaben der 

Quartierkommission V-1.  
Ergänzend: Das Mattenhofquartier ist bereits heute mit öffent-
lichen Grün- und Freiräumen unterversorgt.  Die kantonale Bau-
gesetzgebung (Pflicht zur Erstellung von Aufenthaltsbereichen, 
Kinderspielflächen und einer grossen Spielfläche im Aussenbe- 
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• Die Anzahl an Veloabstellplätzen ist auf 2,2 Veloabstellplätze pro  
Bewohner zu erhöhen. Davon ist mindestens ein Veloabstellplatz 
pro Bewohner/ Mitarbeiter/ Kunde ebenerdig oberirdisch 
anzuordnen. 
 

• Verweis auf die Stellungnahme zu den Eingaben der  
Quartierkommission V-1  
Ergänzend: Ein Veloabstellplatz pro Bewohner/ Mitarbeiter/ Kunde 
ebenerdig oberirdisch entspricht rund 455 Veloabstellplätzen (310 
Bewohner, 44 Mitarbeitende, 100 Kunden). 
Aktuell schreiben die UeV vor, dass mindestens 110 Veloabstell-
plätze ebenerdig und in der Nähe der Hauseingänge anzuordnen 
sind.  
Aus verkehrsplanerischer Sicht sollte mindestens ein Drittel der 
Veloabstellplätze oberirdisch angeordnet werden (in diesem Fall 
140 bis 150). Ein Abweichen von dieser Vorgabe ist dann zulässig, 
wenn die Erschliessung der unterirdischen Anlage sehr sicher und 
komfortabel ist. 
Gleichzeitig ist auch die «Flächenkonkurrenz» zwischen verschie-
denen öffentlichen Anliegen an den Aussenraum zu berücksichti-
gen wie beispielsweise Aufenthaltsqualität, Gestaltung und Fuss-
gängersicherheit. Die 110 oberirdischen Velo-Abstellplätze sind in 
diesem Sinne als Kompromiss zwischen verschiedenen Anliegen zu 
betrachten. 
Der Anregung kann nicht entsprochen werden. 

 
P-1 Sozialdemokratische Partei Bern Holligen  

• Die Umzonung und Neuüberbauung des Areals wird begrüsst und 
unterstützt. Man ist überzeugt, dass ein gutes Bespiel für verdich-
tetes Bauen im urbanen Raum entstehen wird. 
 

• Der Wohnungsmix ist zugunsten von mehr grossen Familienwoh-
nungen (4 1/2 Zimmer) zu korrigieren. Eine weitere Reduktion der 
Spielflächen wird aufgrund vorhandener Spiel- und Bewegungs-
flächen im Umfeld als gerechtfertigt erachtet. Die Stadt muss sich 
beim Kanton für eine weitergehende Ausnahmeregelung  
zugunsten grösserer Wohnungen einsetzen. 
 

 
• Die Eingabe wird zur Kenntnis genommen und verdankt. 
 
 
 
• Verweis auf die Stellungnahme zu den Eingaben der 

Quartierkommission V-1.  
Ergänzend: Das Mattenhofquartier ist bereits heute mit öffent-
lichen Grün- und Freiräumen unterversorgt.  Die kantonale Bau-
gesetzgebung (Pflicht zur Erstellung von Aufenthaltsbereichen, 
Kinderspielflächen und einer grossen Spielfläche im Aussenbe- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Die zusätzliche Einführung von Tempo 30 zwischen Loryplatz und 
Zieglerstrasse wird als wesentlicher Beitrag zur Verbesserung der 
Verkehrssicherheit und zum Lärmschutz und damit zur 
Qualitätssteigerung für die Neuüberbauung erachtet und ist jetzt 
umzusetzen. 
 

• In den Baubereichen B3, B4.1 und B4.2 muss im ersten 
Vollgeschoss auch Wohnen zulässig sein. Ab dem zweiten 
Vollgeschoss soll ausschliesslich Wohnen zulässig sein. 
 
 
 
 
 
 
 
 

reich) kann mit der vorliegenden Planung knapp eingehalten 
werden. Die gesetzlich vorgeschriebene Mindestgrösse der grossen 
Spielfläche wird bereits herabgesetzt. Weitere Reduktionen führen 
zu Einbussen in der Wohn- und Lebensqualität. Angesichts der zu-
nehmenden Innenverdichtung reicht der Bau von qualitativem 
Wohnraum und guter Verkehrsanbindung allein nicht aus. Der Aus-
senraum im Wohnungsbau kann auch aus fachlicher Sicht nicht 
nach Belieben reduziert werden. Nicht zuletzt ist es der Bauherr-
schaft und der Stadt ein Anliegen, mit der vorliegenden Planung 
attraktive Wohn- und Aussenraumqualitäten zu schaffen. (Die 
Stadt bearbeitet das Thema der Spielflächen auf konzeptioneller, 
gesamtstädtischer Ebene im Rahmen der Umsetzung von Mass-
nahme 1.4) der Wohnstrategie).
Der Anregung zur weiteren Reduktion der Spielflächen kann nicht 
entsprochen werden.  
 

• Verweis auf die Stellungnahme zu den Eingaben der 
Quartierkommission V-1 

 
 
 
 
• Gemäss STEK 2016 und Quartierplanung Stadtteil III ist an diesem 

Standort ein neues Quartierzentrum vorgesehen, das Versorgungs- 
und Dienstleistungsfunktionen für das Quartier übernehmen kann. 
D.h. man möchte an dem Standort baulich in Richtung Misch-
nutzung verdichten und gleichzeitig einen Schwerpunkt Wohnen 
realisieren. Um dies umsetzen zu können müssen die ersten 
beiden Vollgeschosse der ausgewiesenen Kernzone (Erdgeschoss 
und ers-tes Obergeschoss) Arbeits-, Dienstleistungs- und 
Quartiernutzun-gen aufnehmen können, um eine gewisse 
Flexibilität zu gewähr-leisten.  
Der Anregung kann nicht entsprochen werden.  
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• Es sollen nur so viele Parkplätze erstellt werden müssen, wie auch 
tatsächlich vermietet werden können. 
Das Parkplatzangebot soll sich am Grundsatz des autoarmen 
Bauens orientieren und ist auf 0,2 Parkplätze pro Wohnung zu 
reduzieren. 
 

• Parkplätze sind nur an Personen zu vermieten, welche im 
Perimeter der Überbauungsordnung wohnen. 
 

• Parkplätze für Kundinnen und Kunden sowie für Angestellte sind zu 
bewirtschaften.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Es sind mindestens 435 Veloabstellplätze festzusetzen, damit der 
angestrebte Modal-Split von 20% Velo erreicht werden kann. 
 

• Die Anzahl von Veloparkplätzen ist auf 1,5 Plätze pro Bewohner zu 
erhöhen. 
 

• Die Anlieferungssituation (Ort, -zeiten, gebäudeintern) wird als gut 
gelöst erachtet. 
 

• Die Abgrenzung der Lärmempfindlichkeitsstufen ist nicht nachvoll-
ziehbar. 
 

• Verweis auf die Stellungnahme zu den Eingaben der 
Quartierkommission V-1 

 
 
 
 
• Verweis auf die Stellungnahme zu den Eingaben der 

Quartierkommission V-1 
 
• Die Bewirtschaftung aller Parkplätze erfolgt über die Begrenzung 

der Anzahl der Fahrten.  
Eine Überschreitung der zulässigen Anzahl Fahrten hat Sanktionen 
zur Folge: Pro 5 Fahrten, um welche der Tages- oder der Spitzen-
stunden-Grenzwert überschritten wird, wird als Sanktion die 
Ersatzabgabe für ein Parkfeld geschuldet. Der für ein Parkfeld 
geschuldete Betrag beträgt CHF 8‘700 pro Abstellplatz. Somit 
besteht für den Anlagenbetreiber bzw. Investoren ein relevanter 
finanzieller Anreiz, dass die zulässige Anzahl Fahrten nicht 
überschritten wird. 
Die Anregung ist berücksichtigt. 
 

• Verweis auf die Stellungnahme zu den Eingaben der 
Quartierkommission V-1 

 
• Verweis auf die Stellungnahme zu den Eingaben der 

Quartierkommission V-1 
 
• Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
• Das Bundesrecht gibt über die Zuteilung von Lärmempfindlichkeits-

stufen Leitlinien vor. Dem Meinen-Areal wird entlang der Schwarz- 
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• Es sollen nur so viele Parkplätze erstellt werden müssen, wie auch 
tatsächlich vermietet werden können. 
Das Parkplatzangebot soll sich am Grundsatz des autoarmen 
Bauens orientieren und ist auf 0,2 Parkplätze pro Wohnung zu 
reduzieren. 
 

• Parkplätze sind nur an Personen zu vermieten, welche im 
Perimeter der Überbauungsordnung wohnen. 
 

• Parkplätze für Kundinnen und Kunden sowie für Angestellte sind zu 
bewirtschaften.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Es sind mindestens 435 Veloabstellplätze festzusetzen, damit der 
angestrebte Modal-Split von 20% Velo erreicht werden kann. 
 

• Die Anzahl von Veloparkplätzen ist auf 1,5 Plätze pro Bewohner zu 
erhöhen. 
 

• Die Anlieferungssituation (Ort, -zeiten, gebäudeintern) wird als gut 
gelöst erachtet. 
 

• Die Abgrenzung der Lärmempfindlichkeitsstufen ist nicht nachvoll-
ziehbar. 
 

• Verweis auf die Stellungnahme zu den Eingaben der 
Quartierkommission V-1 

 
 
 
 
• Verweis auf die Stellungnahme zu den Eingaben der 

Quartierkommission V-1 
 
• Die Bewirtschaftung aller Parkplätze erfolgt über die Begrenzung 

der Anzahl der Fahrten.  
Eine Überschreitung der zulässigen Anzahl Fahrten hat Sanktionen 
zur Folge: Pro 5 Fahrten, um welche der Tages- oder der Spitzen-
stunden-Grenzwert überschritten wird, wird als Sanktion die 
Ersatzabgabe für ein Parkfeld geschuldet. Der für ein Parkfeld 
geschuldete Betrag beträgt CHF 8‘700 pro Abstellplatz. Somit 
besteht für den Anlagenbetreiber bzw. Investoren ein relevanter 
finanzieller Anreiz, dass die zulässige Anzahl Fahrten nicht 
überschritten wird. 
Die Anregung ist berücksichtigt. 
 

• Verweis auf die Stellungnahme zu den Eingaben der 
Quartierkommission V-1 

 
• Verweis auf die Stellungnahme zu den Eingaben der 

Quartierkommission V-1 
 
• Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
• Das Bundesrecht gibt über die Zuteilung von Lärmempfindlichkeits-

stufen Leitlinien vor. Dem Meinen-Areal wird entlang der Schwarz- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Die Wärmeversorgung muss zu 100% durch erneuerbare Energien 
oder mittels Anschluss an das Fernwärmenetz erfolgen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Der festgesetzte Anteil an preisgünstigen Wohnungen wird als sehr 
wichtig erachtet. 
 

• Der Zeitplan für die Realisierung soll gestrafft werden. 
 

tor- und Brunnmattstrasse Nr. 27 (Baubereiche B4.1 und B4.2) die 
Lärmempfindlichkeitsstufe ES III analog der jeweiligen Nachbarbe-
bauung zugewiesen. Damit können die Immissionsgrenzwerte 
durch den Strassenverkehr eingehalten werden. Entlang der 
Brunnmattstrasse Nr. 23 (Baubereich B3) wurde die Lärmempfind-
lichkeitsstufe ES III so festgelegt, dass die Anlieferung noch in 
dieser zu liegen kommt. Gemäss Artikel 43 LSV sind in der ES II 
keine störenden Betriebe zugelassen. 
Die Anregung ist berücksichtigt. 
 

• Das Areal soll – in Übereinstimmung mit dem Richtplan Energie 
und der Wärmeversorgungskarte an die Fernwärmeversorgung 
von ewb angeschlossen werden, ausser es werden höchstens 25% 
des zulässigen Wärmebedarfs mit nicht erneuerbaren Energien ge-
deckt. Dies entspricht der Regelung in Artikel 16 Absatz 1 kantona-
les Energiegesetz 2011.  
Da in der Schwarztorstrasse bereits eine Fernwärmeleitung ver-
läuft, wäre dies aus Sicht der Stadt Bern die nachhaltigste Lösung. 
Die Bauherrschaft prüft im weiteren Verfahren, zusammen mit 
ewb, einen möglichen Anschluss. In Anbetracht dieser Tatsache 
wird die Frage nach dem Anteil erneuerbarer Energien für Heizung 
und Warmwasser obsolet. 
Der Anregung kann nicht entsprochen werden.  

 
• Der Hinweis ist berücksichtigt (siehe auch V-1). 
 
 
• Die Stadt hat ein grosses Interesse daran, dass das neue Quartier-

zentrum bald realisiert werden kann. Daher werden wir darum 
besorgt sein, die Planungsvorlage möglichst schnell vor das Volk 
und zur Rechtskraft zu bringen. 
Die Anregung ist berücksichtigt. 
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P-2 Sozialdemokratische Partei Bern Süd 
• Die Verlagerung einer der letzten grossen Produktionsbetriebe aus 

der Stadt wird bedauert. Das Neubauprojekt und die Stossrichtung 
werden ausdrücklich begrüsst. 
 

• Der angestrebte Wohnungsmix entspricht nicht dem Bedarf. Das 
grösste Wohnungsdefizit besteht bei grösseren Wohnungen für 
Familien mit 4,5 oder mehr Zimmern. Bezahlbarer Wohnraum für 
Familien fehlt. 
 

• Die Schaffung eines Quartierzentrums entspricht einem wichtigen 
Anliegen der SP Bern Süd. Der angestrebte Nutzungsmix entspricht 
nicht dem Bedarf. Anstelle eines weiteren Detailhändlers würde 
man einen vielfältigen Mix an Verkaufsgeschäften, Restaurants, 
Bars, Cafés begrüssen. 
 

• Die Schwarztorstrasse muss dazu verkehrsberuhigt werden. 
 
 
• Der Anteil an grösseren Familienwohnungen (4 1/2 Zimmer) ist zu 

erhöhen. Die Stadt muss sich beim Kanton für eine weitergehende 
Reduktion der Spielflächen zugunsten von mehr grösseren Woh-
nungen einsetzen. 
 

• Das Gebiet ist stark durch den motorisierten Individualverkehr  
belastet. Da das Areal hervorragend erschlossen ist soll der zusätz-
liche Verkehr möglichst vollständig durch den öffentlichen Ver-
kehr, Fuss- und Veloverkehr abgewickelt werden. 
 

• Das Parkplatzangebot ist auf 0,2 Parkplätze pro Wohnung zu 
reduzieren. 
 

 
• Die Eingabe wird zur Kenntnis genommen und verdankt. 

 
 
 

• Verweis auf die Stellungnahme zu den Eingaben der 
Quartierkommission V-1 

 
 
 
• Verweis auf die Stellungnahmen zu den Eingaben der Quartier-

kommission V-1 und der Sozialdemokratischen Partei Bern Holligen 
P-1 

 
 
 
• Verweis auf die Stellungnahme zu den Eingaben der 

Quartierkommission V-1 
 
• Verweis auf die Stellungnahmen zu den Eingaben der Quartier-

kommission V-1 und der Sozialdemokratischen Partei Bern Holligen 
P-1 

 
 
• Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Das STEK 2016 wird 

umgesetzt. 
 
 
 
• Verweis auf die Stellungnahme zu den Eingaben der 

Quartierkommission V-1 
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P-2 Sozialdemokratische Partei Bern Süd 
• Die Verlagerung einer der letzten grossen Produktionsbetriebe aus 

der Stadt wird bedauert. Das Neubauprojekt und die Stossrichtung 
werden ausdrücklich begrüsst. 
 

• Der angestrebte Wohnungsmix entspricht nicht dem Bedarf. Das 
grösste Wohnungsdefizit besteht bei grösseren Wohnungen für 
Familien mit 4,5 oder mehr Zimmern. Bezahlbarer Wohnraum für 
Familien fehlt. 
 

• Die Schaffung eines Quartierzentrums entspricht einem wichtigen 
Anliegen der SP Bern Süd. Der angestrebte Nutzungsmix entspricht 
nicht dem Bedarf. Anstelle eines weiteren Detailhändlers würde 
man einen vielfältigen Mix an Verkaufsgeschäften, Restaurants, 
Bars, Cafés begrüssen. 
 

• Die Schwarztorstrasse muss dazu verkehrsberuhigt werden. 
 
 
• Der Anteil an grösseren Familienwohnungen (4 1/2 Zimmer) ist zu 

erhöhen. Die Stadt muss sich beim Kanton für eine weitergehende 
Reduktion der Spielflächen zugunsten von mehr grösseren Woh-
nungen einsetzen. 
 

• Das Gebiet ist stark durch den motorisierten Individualverkehr  
belastet. Da das Areal hervorragend erschlossen ist soll der zusätz-
liche Verkehr möglichst vollständig durch den öffentlichen Ver-
kehr, Fuss- und Veloverkehr abgewickelt werden. 
 

• Das Parkplatzangebot ist auf 0,2 Parkplätze pro Wohnung zu 
reduzieren. 
 

 
• Die Eingabe wird zur Kenntnis genommen und verdankt. 

 
 
 

• Verweis auf die Stellungnahme zu den Eingaben der 
Quartierkommission V-1 

 
 
 
• Verweis auf die Stellungnahmen zu den Eingaben der Quartier-

kommission V-1 und der Sozialdemokratischen Partei Bern Holligen 
P-1 

 
 
 
• Verweis auf die Stellungnahme zu den Eingaben der 

Quartierkommission V-1 
 
• Verweis auf die Stellungnahmen zu den Eingaben der Quartier-

kommission V-1 und der Sozialdemokratischen Partei Bern Holligen 
P-1 

 
 
• Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Das STEK 2016 wird 

umgesetzt. 
 
 
 
• Verweis auf die Stellungnahme zu den Eingaben der 

Quartierkommission V-1 
 
 

• Der festgesetzte Anteil an preisgünstigen Wohnungen wird als sehr 
wichtig erachtet. 
 

• Der Nutzen des Projekts wird sich erst nach der Realisierung zei-
gen. Wichtig wird der Mietermix in den Erdgeschossen. Es wird 
gewünscht, das Quartier weiterhin in die Entwicklung und konkrete 
Vermietung einzubeziehen. 

 

• Der Hinweis ist berücksichtigt. 
 
 
• Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und an die Bauherr-

schaft weitergeleitet. 
 
 

P-3 Sozialdemokratische Partei Stadt Bern 
• Die Grundsätze und Zielsetzungen der Planungsvorlage werden 

unterstützt. Die Umzonung in vorliegender Form wird begrüsst. 
 

• Angesichts des Mangels an grossen Wohnungen in der Stadt Bern 
ist der Wohnungsmix zugunsten grösserer Wohnungen, 
insbesondere für Familien zu korrigieren. 
 

• Der Anteil von preisgünstigen Wohnungen ist über alle Wohnungs-
grössen zu verteilen. 
 

• Das zweite Vollgeschoss aller Baubereiche soll ausschliesslich für 
Wohnen genutzt werden. 
 
 
 
 

• Das Parkplatzangebot soll sich am Grundsatz des autoarmen 
Bauens orientieren. Die geplante Anzahl Abstellplätze ist auf 0,2 
pro Wohnung zu reduzieren. 
 

• Parkplätze dürfen nur an Personen vermietet werden, welche im 
Perimeter der Überbauungsordnung wohnen oder arbeiten.  
 

 
• Die Eingabe wird zur Kenntnis genommen und verdankt. 

 
 

• Verweis auf die Stellungnahme zu den Eingaben der 
Quartierkommission V-1 

 
 

• Verweis auf die Stellungnahme zu den Eingaben der 
Quartierkommission V-1 
 

• Verweis auf die Stellungnahmen zu den Eingaben der 
Sozialdemokratischen Partei Bern Holligen P-1 
Ergänzend: Die UeV ermöglichen in allen Baubereichen im zweiten 
Vollgeschoss ausschliesslich Wohnen zu realisieren. 
Die Anregung ist berücksichtigt. 

 
• Verweis auf die Stellungnahme zu den Eingaben der 

Quartierkommission V-1 
 
 
• Verweis auf die Stellungnahme zu den Eingaben der 

Quartierkommission V-1 
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• Die Anzahl von Veloparkplätzen ist auf mindestens 1,5 Plätze pro 
Bewohner zu erhöhen. 
 

• Mit der Umnutzung des Meinen-Areals kommen weitere Woh-
nungen hinzu. Daher ist auf der Schwarztorstrasse zwischen 
Loryplatz und Zieglerstrasse Tempo 30 einzuführen. 
 

• Die Wärmeversorgung muss zu 100% durch erneuerbare Energien 
oder mittels Anschluss an das Fernwärmenetz erfolgen. 
 

• Verweis auf die Stellungnahme zu den Eingaben der 
Quartierkommission V-1 
 

• Verweis auf die Stellungnahme zu den Eingaben der 
Quartierkommission V-1 

 
 
• Verweis auf die Stellungnahme zu den Eingaben der 

Sozialdemokratischen Partei Bern Holligen P-1 
 

P-4 FDP Die Liberalen Stadt Bern 
• Das Projekt und die Stossrichtung werden begrüsst. Der fortschrei-

tenden Gentrifizierung wird mit dem Projekt Vorschub geleistet. 
 
 
 
 
 
 
 

• Kritisch betrachtet wird der Nichteinbezug des Perimeters Lory-
platz und Florapark. Die Gesamtsicht fehle. 
 
 
 
 
 
 
 

• Die Qualität der gewählten Architektur wird bemängelt. 
 
 

 
• Die Eingabe wird zur Kenntnis genommen und verdankt. 

Mit der Entwicklung des Quartierzentrums und der Neuüberbau-
ung Meinen werden notwendige Stadtreparaturarbeiten geleistet, 
die per se nicht zu Verdrängungsprozessen führen. Hinzu kommt 
die Bereitschaft der Grundeigentümer, die Preisgünstigkeitsver-
pflichtung der Initiative «Für bezahlbare Wohnungen» (Wohn- 
Initiative) zu berücksichtigen. Damit werden wichtige Signale 
gegen Gentrifizierungsprozesse gesendet. 
 

• Grundsätzlich legt die Stadt einen Planungsperimeter nur über 
Flächen, deren Grundeigentümer bereit sind, eine gemeinsame 
Planung zu lancieren.  
Die UeO Meinen-Areal umfasst 7 Parzellen, welche mit Ausnahme 
der Schwarztor- und Lilienstrasse (Stadt Bern) im Eigentum der 
Personalvorsorgestiftung der Ärzte und Tierärzte sind. Eine dritte 
Etappe war geplant, mit den Eigentümern konnte jedoch keine 
Einigung erzielt werden. 
 

• Die Qualität der Architektur wurde im Rahmen eines zweistufigen 
Studienauftragsverfahrens ermittelt. Der Hinweis wird zur Kenntnis 
genommen. 
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• Die Anzahl von Veloparkplätzen ist auf mindestens 1,5 Plätze pro 
Bewohner zu erhöhen. 
 

• Mit der Umnutzung des Meinen-Areals kommen weitere Woh-
nungen hinzu. Daher ist auf der Schwarztorstrasse zwischen 
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• Das Projekt und die Stossrichtung werden begrüsst. Der fortschrei-

tenden Gentrifizierung wird mit dem Projekt Vorschub geleistet. 
 
 
 
 
 
 
 

• Kritisch betrachtet wird der Nichteinbezug des Perimeters Lory-
platz und Florapark. Die Gesamtsicht fehle. 
 
 
 
 
 
 
 

• Die Qualität der gewählten Architektur wird bemängelt. 
 
 

 
• Die Eingabe wird zur Kenntnis genommen und verdankt. 

Mit der Entwicklung des Quartierzentrums und der Neuüberbau-
ung Meinen werden notwendige Stadtreparaturarbeiten geleistet, 
die per se nicht zu Verdrängungsprozessen führen. Hinzu kommt 
die Bereitschaft der Grundeigentümer, die Preisgünstigkeitsver-
pflichtung der Initiative «Für bezahlbare Wohnungen» (Wohn- 
Initiative) zu berücksichtigen. Damit werden wichtige Signale 
gegen Gentrifizierungsprozesse gesendet. 
 

• Grundsätzlich legt die Stadt einen Planungsperimeter nur über 
Flächen, deren Grundeigentümer bereit sind, eine gemeinsame 
Planung zu lancieren.  
Die UeO Meinen-Areal umfasst 7 Parzellen, welche mit Ausnahme 
der Schwarztor- und Lilienstrasse (Stadt Bern) im Eigentum der 
Personalvorsorgestiftung der Ärzte und Tierärzte sind. Eine dritte 
Etappe war geplant, mit den Eigentümern konnte jedoch keine 
Einigung erzielt werden. 
 

• Die Qualität der Architektur wurde im Rahmen eines zweistufigen 
Studienauftragsverfahrens ermittelt. Der Hinweis wird zur Kenntnis 
genommen. 

 

• Das Projekt darf die Anbindung an den Autobahnzubringer 
Neufeld/ Forsthaus nicht behindern oder erschweren. 
 

• Die Platzgestaltung an der Kreuzung Schwarztorstrasse/ Brunn-
mattstrasse muss weiterhin mit einem Schwerpunkt auf den 
Verkehr gestaltet werden. Eine Verkehrsberuhigung/ Fussgänger-
zone widerspricht den übergeordneten Rahmenbedingungen für 
den Verkehr. 

 
 
 
 
 
 
 
• Die Durchlässigkeit der Überbauung für die Quartierbewohner ist 

nicht gegeben. Dies widerspricht dem Beschrieb in der Planungs-
vorlage, der von einer offenen und durchlässigen Struktur spricht.  
 
 
 

• Die Nutzungszonen sind nachvollziehbar. 
 

• Es wird bedauert, dass Gebäude – im Sinne einer höheren 
Verdichtung – eine Gesamthöhe von 30 m nicht überschreiten 
dürfen. 
 
 
 
 
 
 
 

• Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
• Verweis auf die Stellungnahme zu den Eingaben des VCS 

Verkehrsclub der Schweiz, Regionalgruppe Bern V-2 
Ergänzend: Neben der vorliegenden Planung UeO Meinen – Areal 
ist die Neugestaltung des Quartierzentrums Brunnhof aus stadt- 
und verkehrsplanerischer Sicht zentral. Es ist die Schliessung einer 
jahrzehntelangen städtebaulichen Wunde im Quartier. Ziel ist es, 
einen attraktiven Platzraum zu entwickeln, der seiner Funktion als 
Quartierzentrum gerecht wird. Die Neugestaltung des Quartier-
zentrums Brunnhof ist nicht Gegenstand der vorliegenden Planung. 
Die Projektierung erfolgt im Rahmen des Projekts «Tramgleisersatz 
Brunnmattstrasse – Fischermätteli». 
 

• Die Durchlässigkeit der Überbauung ist nur im Bereich der 
Parkanlage gegeben, in der eine öffentliche Wegeverbindung 
realisiert werden soll. Die Planungsvorlage enthält keinen 
Widerspruch. 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
• Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
• Gemäss regionalem Hochhauskonzept ist der Planungsperimeter 

dem «Eventualraum» zugeordnet, innerhalb dem Hochhäuser nur 
im Sonderfall und unter Einhaltung höchster Qualitätsanforderun-
gen möglich sind. Die Beurteilung der ersten Stufe des Studienauf-
trags hat zu der Erkenntnis geführt, dass auch ohne Hochhaus gute 
städtebauliche Ansätze mit einer angemessenen Verdichtung 
möglich sind. Die Studien mit Hochhäusern haben in Bezug auf die 
städtebaulichen Qualitäten nicht überzeugt. Auch ein struktureller 
Mehrwert gegenüber einer Lösung ohne Hochhaus konnte nicht 
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• Die Vorgabe von Flachdächern ist nicht mit dem Energieziel des 
Gemeinderats vereinbar. 
 
 
 
 
 
 

• Auf Vorgaben zur Fassadengestaltung soll aus Kostengründen 
verzichtet werden. 
 
 
 
 

• Ein Ersatz des Fundamentgeschosses wird als günstiger erachtet als 
eine Sicherung bzw. Sanierung des Bestandes. 
 

• Auf eine Zertifizierung «Minergielabel» soll aus Kostengründen 
verzichtet werden. 
 

• 10-30% Familienwohnungen sind zu wenig. Eine Ausnahmebe-
willigung für das Herabsetzen der Kinderspielflächen wird als 
möglich erachtet. 
 

• Das maximale Nutzungsmass ist – im Sinne einer höheren Verdich-
tung - höher anzusetzen. 
 
 
 
 

nachgewiesen werden. Daher hat man auf Hochhäuser verzichtet. 
Der Anregung kann nicht entsprochen werden. 

 
• Die Festsetzung von Flachdächern steht nicht im Widerspruch zum 

kommunalen Energierichtplan, der die thermische Nutzung der 
Sonnenenergie zur Brauchwasservorwärmung und Heizungsunter-
stützung auf geeigneten Dachflächen propagiert. 
Die UeO lässt explizit sowohl Solarenergienutzung als auch  
Dachbegrünung nebeneinander zu. 
Der Anregung kann nicht entsprochen werden. 

 
• Mit den Wegleitungen hinsichtlich Gestaltung und Materialisierung 

wird sichergestellt, dass die im 2-stufigen Studienauftrag erreichte 
Qualität des Siegerprojekts auch tatsächlich realisiert wird. Dies 
geschieht im Konsens mit der Bauherrschaft. 
Der Anregung kann nicht entsprochen werden.  

 
• Das Fundamt ist aus statischen Gründen zu erhalten. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
• Die Stadt Bern schreibt keine Zertifizierung vor. Der Hinweis wird 

zur Kenntnis genommen und an die Bauherrschaft weitergeleitet. 
 
• Verweis auf die Stellungnahmen zu den Eingaben der Quartier-

kommission V-1 und der Sozialdemokratischen Partei Bern Holligen 
P-1 

 
• Verweis auf die obige Stellungnahme zum Thema «Gebäude über  

30 m Höhe» 
Ergänzend: Die aus städtebaulicher Sicht verträgliche maximale 
Dichte wurde im Rahmen eines 2-stufigen Studienauftragsverfah-
rens ausgelotet. Mit einer oberirdischen Geschossflächenziffer 
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Qualität des Siegerprojekts auch tatsächlich realisiert wird. Dies 
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• Das Fundamt ist aus statischen Gründen zu erhalten. 
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• Die Stadt Bern schreibt keine Zertifizierung vor. Der Hinweis wird 

zur Kenntnis genommen und an die Bauherrschaft weitergeleitet. 
 
• Verweis auf die Stellungnahmen zu den Eingaben der Quartier-

kommission V-1 und der Sozialdemokratischen Partei Bern Holligen 
P-1 

 
• Verweis auf die obige Stellungnahme zum Thema «Gebäude über  
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rens ausgelotet. Mit einer oberirdischen Geschossflächenziffer 

 
 
 
 
 

• Die Vorgabe einer Maximalzahl von Abstellplätzen für 
Motorfahrzeuge gebäudeintern ist nicht nachvollziehbar. 
 

• Es wäre sinnvoll, wenn der Grossverteiler die Einstellhalle ebenfalls 
nutzen könne. 
 

• Die Vorgabe, dass der Warenumschlag gebäudeintern erfolgen 
muss, wird als gewerbefeindlich und an dieser Lage als nicht 
opportun erachtet. 
 
 
 

• Die Beispiele möglicher Stadtklima-Massnahmen werden als 
unbeholfen erachtet und auf den bosco vertikale in Mailand als 
Vorzeigemodell verwiesen. 

 
 
 
 
 
• Artikel 17 Absatz 1 UeV ist zu streichen. Dem Investor soll 

freigestellt sein, wo und wann er den preisgünstigen Wohnraum 
erstellt. 
 
 

• Die Aussage der Privaten im Raumplanungsbericht C3.2, dass die 
wirtschaftliche Tragfähigkeit des Projektes mit Stand 1.09.2018 
nicht gegeben sei, wird hinterfragt. 

GFZo von ca. 2,8 wird eine dem Ort angemessene Dichte erreicht. 
Gleichzeitig wird grosser Wert auf qualitativ hochwertige Aussen- 
räume für die Bewohner und das Quartier gelegt.  
Der Anregung kann nicht entsprochen werden. 
 

• Verweis auf die Stellungnahme zu den Eingaben der 
Quartierkommission V-1 

 
• Die Anregung ist berücksichtigt. 
 
 
• Aufgrund der Lärmgrenzwerte wurde die Bauherrschaft 

verpflichtet, eine gebäudeinterne Anlieferung umzusetzen. Eine 
Durchfahrt durch die Gartenstrasse wurde bereits im 
Wettbewerbsprogramm ausgeschlossen.  
Der Anregung kann nicht entsprochen werden. 

 
• Als Kompensationsmassnahmen für die entfallenden Baumpflan-

zungen entlang der Schwarztorstrasse und zur gestalterischen 
Aufwertung des Quartierzentrums sind stadtklimaverbessernde 
Massnahmen zu realisieren. Eine mögliche Massnahme ist eine 
Form von Fassadenbegrünung. Die Festlegung geeigneter 
Massnahmen erfolgt im weiteren Verfahren.  
Der Anregung kann nicht entsprochen werden. 

 
• Mit Artikel 17 Absatz 1 UeV wird sichergestellt, dass der preis-

günstige Wohnraum auch wirklich innert nützlicher Frist erstellt 
wird.  
Der Anregung kann nicht entsprochen werden. 

 
• Bei der Entwicklung des Meinen-Areals handelt es sich um eine 

private Investition.  
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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• Die Begründung der Fachleute, dass eine reduzierte Zahl von Park-
plätzen gut funktionieren könne ist nicht nachvollziehbar, da sie 
sich auf noch nicht realisierte Planungen abstützt. 

 

• Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und ggfs. durch andere 
Beispiele ergänzt. 

 

P-5 Grünes Bündnis Bern 
• Die Zielsetzung und das städtebauliche Konzept der Planung 

werden befürwortet. 
 

• Die geplante Anzahl Abstellplätze ist auf 68 zu reduzieren. 37, d.h. 
0,2 pro Wohnung, 28 für die Dienstleister und 3 für Carsharing. 
 

• Ein Teil der Einstellhallenplätze ist mit einer Ladeinfrastruktur für 
Elektrofahrzeuge auszustatten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Die Anzahl ober- und unterirdischer Veloparkplätze ist auf 
mindestens 1,5 Plätze pro Bewohner zu erhöhen. 
 

• Freiwerdende Parkplätze in der bestehenden Einstellhalle sind als 
Quartierparkierungsanlage zu nutzen und entsprechend Parkplätze 
in der blauen Zone im Umfeld aufzuheben. 

 
• Die Eingabe wird zur Kenntnis genommen und verdankt. 
 
 
• Verweis auf die Stellungnahme zu den Eingaben der 

Quartierkommission V-1 
 
• Im Mobilitätskonzept ist bereits festgehalten, dass Grundinstalla-

tionen für Ladestationen realisiert werden. Deren Ausbau wird 
bisher dem Betreiber überlassen. Er kann damit auf die effektive 
Nachfrage reagieren. 
Eine grundsätzliche Verpflichtung, effektiv Ladestationen zu rea-
lisieren (ohne deren Anzahl festzulegen) erscheint zweckmässig, 
kann damit doch möglicherweise der «Kaufentscheid» einer Miet-
partei für ein E-Fahrzeug beeinflusst werden. Das Mobilitätskon-
zept wird in Abschnitt 7.1 «Massnahmen MIV» durch den folgen-
den Satz ergänzt: Davon sind mindestens zwei Parkplätze für E-
Mobilität auszurüsten. Es sind die nötigen Vorbereitungsmassnah-
men zu treffen, die es erlauben, bei Bedarf weitere Parkplätze für 
E-Mobilität auszurüsten. Die Ergänzung erfolgt bis zur 
Genehmigung des Mobilitätkonzepts durch den Gemeinderat. 
Die Anregung wird berücksichtigt. 
 

• Verweis auf die Stellungnahme zu den Eingaben der 
Quartierkommission V-1 

 
• Verweis auf die Stellungnahme zu den Eingaben der 

Quartierkommission V-1 
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• Im Mobilitätskonzept ist bereits festgehalten, dass Grundinstalla-
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bisher dem Betreiber überlassen. Er kann damit auf die effektive 
Nachfrage reagieren. 
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• Verweis auf die Stellungnahme zu den Eingaben der 
Quartierkommission V-1 

 
• Verweis auf die Stellungnahme zu den Eingaben der 

Quartierkommission V-1 
 

• Auf den Dächern der Siedlung ist eine Solar- oder 
Photovoltaikanlage zu bauen. Falls die Bauherrschaft diese nicht 
selbst erstellen möchte, soll die Dachfläche interessierten Dritten 
zur Verfügung gestellt werden. 
 
 
 

• Der Aussenraum der Siedlung ist in Absprache mit der Fachstelle 
Natur und Ökologie zu 100% naturnah zu gestalten, um die Bio-
diversität maximal zu fördern und möglichst vielen einheimischen 
Tier- und Pflanzenarten einen Lebensraum zu bieten. 
 
 
 
 
 
 
 

• Dem Wunsch des Stadtrats ist zu entsprechen und auf dem Areal 
sind mindestens die Hälfte der Familienwohnungen mit 4 oder 
mehr Zimmern zu erstellen.  
Die Stadt setzt sich beim Kanton dafür ein, die Richtlinien für die 
Aussenraumanforderungen zu flexibilisieren, damit mehr grosse 
Wohnungen auf dem Areal gebaut werden können. 
 

• Ein Grossteil der grossen Wohnungen ist im preisgünstigen 
Segment zu erstellen. 
 

• Flachdächer sind gemäss Artikel 9 Absatz 2 UeV, mit Ausnahme  
begehbarer Terrassen, extensiv zu begrünen. Wo Solarinstalla- 
tionen geplant sind, kann diese Fläche um das Mass dieser 
Installationen reduziert werden. D.h. die konkrete Ausgestaltung 
der Dachlandschaft obliegt der Bauherrschaft.  
Der Anregung kann nicht entsprochen werden. 

 
• Das Areal ist heute vollständig versiegelt. Aufgrund der fast unver-

ändert zu erhaltenden unterirdischen Einstell- und Verladehalle 
wird es zukünftig eine Herausforderung sein, unversiegelte Flächen 
zu erstellen. Durch Dachbegrünung wird Verdunstung und Regen-
wasserretention gefördert. Es werden mindestens 15 % des 
Wirkungsbereichs (ohne Strasse) als naturnahe Lebensräume 
ausgestaltet. Damit werden die Vorgaben des Biodiversitäts-
konzepts der Stadt Bern erfüllt und ein wichtiger Beitrag zur 
Verbesserung des lokalen Stadtklimas erreicht.  
Der Anregung kann nicht entsprochen werden. 

 
• Verweis auf die Stellungnahme zu den Eingaben der 

Quartierkommission V-1 
 
 
 
 
 
• Verweis auf die Stellungnahme zu den Eingaben der 

Quartierkommission V-1 
 

0-1 U.C. Buchschacher AG 
• Die zulässige Gesamthöhe der an der Gartenstrasse geplanten 

Gebäude ist nach Massgabe des bisher geltenden Bauklassenplans 
auf Bauklasse 3 zu begrenzen. Der höchste Punkt der gegenüber- 
 

 
• Die zulässige Gesamthöhe wurde im Rahmen eines 2-stufigen 

Studienauftrags ausgelotet. In der ersten Stufe wurde ein städte-
bauliches Gesamtkonzept entwickelt, in dem man unter anderem  
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liegenden Häuserreihe ist nicht zu überschreiten. 
Im Fall der Nichtanpassung der Höhe werde man Entschädigungen 
verlangen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Die Umsetzung des Mobilitätskonzepts im Bereich der Einfahrt 
Gartenstrasse ist durch geeignete Massnahmen sicherzustellen. 
 

Antworten gefunden hat zur Volumetrie der neuen Gebäude und 
dem städtebaulich verträglichen Nutzungsmass. In der zweiten 
Stufe wurden die Projektvorschläge weiter ausgearbeitet. Der ge-
wählte städtebauliche Entwurf orientiert sich hinsichtlich Nutzung, 
Höhe und baulicher Struktur an seinem Umfeld. In Etappe 1, die an 
die Gartenstrasse angrenzt, wird der vorhandene Blockrand mit 
einer fünf- bis sechsgeschossigen Bebauung vollendet und erzeugt 
damit die für diesen Bereich charakteristische Dichte und räumli-
che Struktur. Er bildet die Grundlage für die Planungsvorlage. 
Der Anregung kann nicht entsprochen werden. 

 
• Im Mobilitätskonzept werden die Massnahmen und deren 

dauerhafte Sicherung und Kontrolle aufgezeigt.  
Die Anregung ist berücksichtigt. 

 
0-2 Susanne Elsener, Manuel C. Widmer 

• Es werden verschiedene Anregungen und Hinweise zum Projekt 
gegeben: 
• Die Fassadengestaltung sollte überdacht und über alternative, 

erneuerbare Baustoffe und die Verwendung recyclierter 
Baumaterialien nachgedacht werden. 

 
• Das Thema Wasser sollte in die Planung einfliessen. 
 
 
 
• Das Primat der Veloförderung sollte zugunsten der Förderung 

eines Quartiertreffpunktes (für Fussgänger) überdacht 
werden. 
 

• Ein Quartiertreff sollte angeboten werden. 
 
 

 
 
 
• Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und an die Bauherr-

schaft weitergeleitet. 
 
 
• Der Aussenraumplan als Bestandteil der UeO enthält im Innenhof 

der Etappe 1 sowie im Park je einen Brunnen bzw. ein Wasserspiel. 
Die Anregung ist berücksichtigt. 

 
• Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 
 
 
 
• Die UeO lässt explizit im ersten Vollgeschoss und im strassenseiti-

gen Zwischengeschoss von Baubereich B2 und in den Unterge-

 
 
 
 
• Es fehlen 4 ½ Zimmer- und grössere Wohnungen; eine urbane 

Wohnzone sollte geschaffen werden, in der Gewerbe, Woh-
nen, Leben, Spiel, Gastronomie, Verkehr und Vergnügen als 
Teil des urbanen Lebens akzeptiert und gegenseitig toleriert 
werden. 

 
• Die zulässige Gesamthöhe sollte – im Sinne einer höheren 

Verdichtung – überprüft werden. 
 
• Anstelle eines weiteren Detailhändlers würde man einen 

vielfältigen Mix an Verkaufsgeschäften, Restaurants, 
Kleingewerbe etc. begrüssen. 

 
• Die Partizipation sollte ausgebaut und aus einem Projekt „für“ 

das Quartier ein Projekt „mit“ dem Quartier gemacht werden. 
 
• Überlegungen sollten angestellt werden, wie man da Quartier 

für die lange Bauphase entschädigen könnte. 
 
• Die Bauarbeiten für die Neuüberbauung sollten mit den 

Gleisarbeiten an der Brunnmattstrasse und dem Umbau der 
Schwarztorstrasse synchronisiert werden. 

 
• Es ist anzudenken, wie verhindert werden kann, dass 

öffentliche Anlagen zum Hunde-WC verkommen. 
 

schossen und dem ersten Vollgeschoss von Baubereich B3, B4.1 
und B4.2 quartierdienende Nutzungen wie einen Quartiertreff zu. 
Die Anregung ist berücksichtigt. 
 

• Verweis auf die Stellungnahme zu den Eingaben der 
Quartierkommission V-1 

 
 
 
 
• Verweis auf die Stellungnahmen zu den Eingaben der FDP Die 

Liberalen der Stadt Bern P-4 und der U.C. Buchschacher AG O-1 
 
• Verweis auf die Stellungnahme zu den Eingaben der 

Quartierkommission V-1 
 

 
• Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und an die 

Bauherrschaft weitergeleitet. 
 
• Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und an die 

Bauherrschaft weitergeleitet. 
 
• Verweis auf die Stellungnahme zu den Eingaben der 

Quartierkommission V-1 
 
 
• Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und an die 

Bauherrschaft weitergeleitet. 
 

0-3 Bernadette Dancet 
• Es besteht ein Mangel an grossen Familienwohnungen (4+). Der 

Wohnungsspiegel sollte dahingehend angepasst werden. 

 
• Verweis auf die Stellungnahme zu den Eingaben der 

Quartierkommission V-1 
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Baumaterialien nachgedacht werden. 
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eines Quartiertreffpunktes (für Fussgänger) überdacht 
werden. 
 

• Ein Quartiertreff sollte angeboten werden. 
 
 

 
 
 
• Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und an die Bauherr-

schaft weitergeleitet. 
 
 
• Der Aussenraumplan als Bestandteil der UeO enthält im Innenhof 

der Etappe 1 sowie im Park je einen Brunnen bzw. ein Wasserspiel. 
Die Anregung ist berücksichtigt. 

 
• Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 
 
 
 
• Die UeO lässt explizit im ersten Vollgeschoss und im strassenseiti-

gen Zwischengeschoss von Baubereich B2 und in den Unterge-

 
 
 
 
• Es fehlen 4 ½ Zimmer- und grössere Wohnungen; eine urbane 

Wohnzone sollte geschaffen werden, in der Gewerbe, Woh-
nen, Leben, Spiel, Gastronomie, Verkehr und Vergnügen als 
Teil des urbanen Lebens akzeptiert und gegenseitig toleriert 
werden. 

 
• Die zulässige Gesamthöhe sollte – im Sinne einer höheren 

Verdichtung – überprüft werden. 
 
• Anstelle eines weiteren Detailhändlers würde man einen 

vielfältigen Mix an Verkaufsgeschäften, Restaurants, 
Kleingewerbe etc. begrüssen. 

 
• Die Partizipation sollte ausgebaut und aus einem Projekt „für“ 

das Quartier ein Projekt „mit“ dem Quartier gemacht werden. 
 
• Überlegungen sollten angestellt werden, wie man da Quartier 

für die lange Bauphase entschädigen könnte. 
 
• Die Bauarbeiten für die Neuüberbauung sollten mit den 

Gleisarbeiten an der Brunnmattstrasse und dem Umbau der 
Schwarztorstrasse synchronisiert werden. 

 
• Es ist anzudenken, wie verhindert werden kann, dass 

öffentliche Anlagen zum Hunde-WC verkommen. 
 

schossen und dem ersten Vollgeschoss von Baubereich B3, B4.1 
und B4.2 quartierdienende Nutzungen wie einen Quartiertreff zu. 
Die Anregung ist berücksichtigt. 
 

• Verweis auf die Stellungnahme zu den Eingaben der 
Quartierkommission V-1 

 
 
 
 
• Verweis auf die Stellungnahmen zu den Eingaben der FDP Die 

Liberalen der Stadt Bern P-4 und der U.C. Buchschacher AG O-1 
 
• Verweis auf die Stellungnahme zu den Eingaben der 

Quartierkommission V-1 
 

 
• Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und an die 

Bauherrschaft weitergeleitet. 
 
• Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und an die 

Bauherrschaft weitergeleitet. 
 
• Verweis auf die Stellungnahme zu den Eingaben der 

Quartierkommission V-1 
 
 
• Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und an die 

Bauherrschaft weitergeleitet. 
 

0-3 Bernadette Dancet 
• Es besteht ein Mangel an grossen Familienwohnungen (4+). Der 

Wohnungsspiegel sollte dahingehend angepasst werden. 

 
• Verweis auf die Stellungnahme zu den Eingaben der 

Quartierkommission V-1 
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5. Fazit

Im Rahmen der Mitwirkungsauflage zur Planung Schwarztorstrasse/ Brun-
nmattstrasse, Meinen-Areal, wurden 10 Mitwirkungseingaben eingereicht.  
 
Die Eingaben beziehen sich vor allem auf folgende Themen: 
- die Bereitstellung von grossen und preisgünstigen Familienwohnungen                  

(4 Zimmer +)
- die Verteilung preisgünstiger Wohnungen 
- die Sicherstellung eines vielfältigen Nutzungsmixes
- die Reduktion des Parkplatzangebotes für Motorfahrzeuge
- den Bedarf nach mehr Veloparkplätzen
- das Bedürfnis nach Koordination tangierender Verkehrsprojekte und die 
- Frage nach höherer Dichte. 

Die wesentlichen Anregungen sind bereits durch Vorgaben im Studienauftrag, 
aber auch durch Vereinbarungen mit der Grundeigentümerschaft verbindlicher Be-
standteil der Planung geworden. Das weitere Vorgehen in vielen Einzelfragen ist 
gemeinsam mit Fachstellen definiert worden vor allem die Fragen zum Thema 
Mobilität.

Die Mitwirkungseingaben ziehen geringfügige Anpassungen des Überbauungs-
plans, der dazugehörigen Vorschriften und des Erläuterungsberichts zur Planung 
Schwarztorstrasse/ Brunnmattstrasse, Meinen-Areal, gegenüber der Mitwir-
kungsauflage nach sich. 
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Stadt Bern, Stadtplanungsamt 
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